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Bekanntmachung
über Regelung des Verkehrs mit Branntwein.

Vom 15. April 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bunoeerats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

I. Reichsbranntweinstelle
8 L.

Zur Regelung des Verkehrs mit Branntwein toird eine
Reichsbramrtweinstelle errichtet . Sie ist eine Behörde und
besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stell¬
vertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichskanzler zu
bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden
sowie die Mitglieder werden dom Reichskanzler ernannt.
Dieser führt die Aufficht und erläßt die näheren Be¬
stimmungen.

8 L

Der Reichsbranntweinstelle wird ein Beirat beigegeben.
Der Reichskanzler bestimmt das Nähere über seine Zusam¬
mensetzung und bestellt die Mitglieder.

Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen gehört wer-
den. Er ist insbesondere zu hören

1. über die Zwecke, zu denen Brannttoein von der Spiri¬
tus -Zentrale , G. m. b. H. in Berlin abzusetzen ist
(8 3).

2. über den Umfang des Absatzes für die einzelnen Zwecke,
8. über die Art der Durchführung etwaiger Msatzbe--

schraukungen,
4. über die bei der Festsetzung von Preisen zu beob¬

achtenden Grundsätze.

8 3.
Branntwein , der unter steueramtlicher Ueberwachung

steht (h 18 ff. des Branntweinsteucrgesetzes vom 15. Juli
1909, Reichö-Gesetzbl. S . 661), darf nur durch die Spiritus-
Zentrale oder auf deren Anweisung abgesetzt oder nergällt
werden. Das gleiche gilt für Branntwein , der in einer
Brennerei ohne steueramtliche Abfertigung oder ohne Bor-
ftchrung in den freien Verkehr tritt (Abfindungsbrennerei,
Meßuhrbrennerei ), soloeit er nach denr Inkrafttreten dieser
Verordnung gewonnen wird.

Soweit durch die Vorschriften des 8 72 des Brannt-
lveinsteuergesetzesund die aus Grund dieser Vorschriften
erlassenen Bestimmungen des Bundesrats eine Verpflich¬
tung zur Vergällung begründet ist, tritt sie für die Gel¬
tungsdauer dieser Verordnung außer Wirksamkeit.

Die Reichsbranntweinstelle , in dringenden Fällen deren
Vorsitzender, bestimmt, zu welchen Zwecken und in welchen
Mengen der Branntwein von der Spiritus -Zentrale ab¬
zusetzen ist.

3 4.
Zur Bestimmung der Verkaufspreise für Branntwein be¬

darf die Spiritus -Zentrale der Genehmigung der Reichs-
bramrtwnnftelle.

II. Branutweinerzcuguug
8 5. SV -< '

Wer Branntwein herstellt (Brenner ), hat den hergestelk-
ten Branntwein einschließlich der Bestände an die Spiritus-
Zentrale zu liefern . Die Lieferung hat entsprechend den
Weisungen der Spiritus -Zentrale zu erfolgen. Soweit eineni
Brenner von der Spiritus -Zentrale ein Recht zum Rückkauf
von Branntwein eingeräumt worden ist, verliert es hinsicht¬
lich der zu liefernden Mengen seine Wirksamkeit.

Erfolgt die Ueberlassung nicht sreiwlllig , so wird das
Eigentum auf Antrag der Spiritus -Zentrale durch die
von der Landeszentralbehörde zu bestimmende Behörde aus
die Spiritus -Zentralc oder die von ihr in dem Antrag be-
zeichnete Person übertragen . Die Anordnung ist an den
Besitzer des Branntweins zu richten. Das Eigentum geht
über, sobald die Alwrdnung dem Besitzer zugeht. Tie Kosten
des Verfahrens trägt der Brenner.

Die Spiritus -Zentrale hat den Branntwein «chzünth-
men. , . _4



SS.
ben Qfrannttoein erhält bet SSrenner einen (iitße*

mtfienen  lleSeruahmepreis . Der Preis wird von dem Ge-
üimtausschusse der Spiritus -Zentrale mit Geirehmigung der
Reichsbranntweinstelle endgültig festgesetzt; er kann in Korn,
einer Abschlagszahlung und einer Nachzahlung gewährt wer¬
den. Für bestimmte Zeitabschnitte oder für Branntwein aus
bestimmten Rohstoffen oder für bestimmte Brennereiarten
können Zuschläge oder Abschläge festgesetzt werden.

Für Branntwein aus bestimmten Rohstoffen und für be¬
stimmte Brennereiartcn kann die Geschäftsführung der
Spiritus -Zentrale Zuschläge sestsetzen, soweit die Festsetzung
nickt schon durch den Gesamtausschuß erfolgt ist. Gegen die
Entscheidung der Geschäftsführung ist binnen zwei Wochen
Beschwerde an den Vorsitzenden der Reichsbranntwcinstello
zulässig, der endgültig entscheidet.

8 7.
Jeder Brenner ist verpflichtet, der Spiritus -Zentrale

über Art und Umfang seiner Erzeugung und über seine Be¬
stände Auskunft zu erteilen . Das Nähere bestimmt der
Reichskanzler.

8 8.
Jeder Brenner ist berechtigt, dem Berivertungsderbande

dent 'cher Spiritnsfabrikanten mit den gleichen Rechten und
und Pflichten Leizutreten, wie die chm bereits angehörenden
Mrtglieder . Wer von diesem Rechte Gebrauch gemacht hat
kann seine Mitgliedschaft zum Schluffe jedes Geschäfts¬
jahrs mit dreimonatiger Frist kündigen.

8 9.
Der Brenner , der von dem Rechte des Beitritts zum

Verwertungsverbande deutscher Spiritusfabrikanten keinen
Gebrauch gemacht hat , unterliegt hinsichtlich der Verwertung
des gelieferten Branntweins durch die Spiritus -Zentrale den
gleichen Bedingungen wie die Angehörigen des Verwertungs-
Verbandes mit der Maßgabe , daß über Rechtsstreitigkeiten
zwischen ihm und der Spiritus -Zentrale vorbehaltlich der
Vorschriften des 8 6 die ordentlichen, für Berlin -Mitte zn-
!kundigen Gerichte entscheiden.

NI. Brauntweiubrstitode
a . Unversteuerter Branntwein.

8 10.
Wer mit Beginn des 17. April 1916 ütibetfmterten

rbfr unverzollten Branntwein in Gewahrsam hat , hat ihn
an die Spiritus -Zentrale zu liefern. Die Lieferung hat ent¬
brechend den Weisungen der Spiritus -Zentrale zu erfolgen.
Bis zur Uebernahme durch die Spiritus -Zentrale sind die
Vorrat , auszubewahreu, pfleglich zu behandeln und in han¬
delsüblicher Weife zu versichern.

Diese Vorschriften gelten nicht
1. für Dftngen, die im Eigentume des Reichs, eines Bun¬

desstaats oder Elsaß -Lothringens , insbesondere der Heeres¬
verwaltungen oder der Marineverwaltung stehen:

9. für Mengen, die sich in Gewahrsam von Pulver-
o Sprengstoff - oder Aetherfabriken befinden;

ffir vollständig vergällten Branntwein.
8 11.

Wer mit Beginn des 1. Mai 1916 unversteuerten oder
unverzollten Branntwein in Gewahrsam hat , hat nach
näherer Bestimmung des Reichskanzlers die Vorräte ge¬
trennt nach Arten und Eigentümern unter Nennung der
Eigentümer der Spiritus -Zentrale bis zum 6. Mai 1916
anzuzeigen. Die Anzeige über Mengen, dir zu dieser Zeit
unterwegs sind, ist unverzüglich nach deren Eurpfang von
dein Empfänger zu erstatten.

Der Reichskanzler kann eine Wiederholung der Unzeit««ordnen. 3 *

.. . ' ®!'  Abs . 1 und S gelten nicht fSft den
UN 8 10 Abs . 2 bezeichneten Branntwein.

§ 12 .
Die Spiritus -Zentrale hat binnen einem Monat nach

Empfang der Anzeige zu erklären , ob und inwieweit sie
den Branntwein übernehmen will . A,weit sie die Ueber¬
nahme ablchnt oder sich binnen der bezeichneten Frist nicht
erklärt , erlöschen die durch 8 3 Abg. 1 und 8 10 begründeten
Verpflichtungen.

^ Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so findet 8 2
Ab,. 2 entsprechende Anwendung.

8 13.
Den Preis für die übernommenen Branntweinbestände

(§ 10)  setzt die Geschäftsführung der Spiritus -Zentrale fest.
Der Preis enthält zugleich eine Vergütung für die Lagerung
und Versicherung bis zum 31. Mat 1916. Gegen die Fest¬
setzung ist binnen zwei Wochen Beschwerde an den Vorsitzen¬
den der Reichsbranntweinftelle zulässig, der endgültig ent¬
scheidet.

8 14.
Die Vorschriften der 88 10 bis 13 finden keine Anwen¬

dung, soweit eine Lieferungspflicht auf Grund des 8 5 be¬
steht.

b. Versteuerter Branntwein.
8 15.

Wer mit Beginn des 17. April 1916 versteuerten ode'-
verzollten Branntwein in Gewahrsam hat , hat ihn an die

öu liefern. Die Lieferung hat entsprechend,
den Wersunge.il der Spiritus -Zentrale zu erfolgen. Bis zur
Uebernahme sind, die Vorräte aufzubewahren , pfleglich zr,
behandeln und in handelsüblicher Weife zu versichern.

Diese Vorschriften gelten nicht
1. für Mengen, die im Eigentume des Reichs, eines Bun¬

desstaates oder Elsaß-Lothringens , insbesondere im
Eigentume der Heeresverwaltungen oder der Marine¬
verwaltung stehen;

2. für Mengen, die 10 Hektoliter Alkohol nicht übersteigen
8 16.

Wer mit Beginn des 1. Mai 1916 versteuerten oder ver¬
zollten Branntwein in Gewahrsam hat , hat nach näherer
Bestimmung des Reichskanzlers die Vorräte getrennt nach
Arten und Eigentümern unter Nennung der Eigentümer bis
zum 6. Mai 1916 anzuzeigem Die Anzeige über Mengen,
die zu dieser Zeit unterwegs sind, ist unverzüglich nach deren
Empfang von dem Empfänger zu erstatten.

Diese Vorschriften gelten nicht für die im 8 15 « bs. L
bezeichneten Mengen.

Z17.
Die Spiritus -Zentrale hat binnen zwei Wochen nach

Empfang der Anzeige zu erklären, ob und inwieweit sie die
Vorräte übernehmen will . Soweit sie di« Uebernahme ab¬
lehnt oder sich binnen der bezeichneten Frist nicht erklärt , er¬
löschen die durch 8 15 Abs. 1 begründeten Verpflichtungen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so findet 8 5
Abs. 2 entiprechende Anwendung.

§ 18.
Den Preis für die übernommenen Mengen setzt die Ge¬

schäftsführung der Spiritus -Zentrale fest. Gegen die Fest-
setzung findet binnen zwei Wochen Beschwerde an den Vor¬
sitzenden der Reichsbranntweinstelle statt, der endgültig ent¬
scheidet.

IV. AnSliiudischer Bra«nt» ki«
8 19.

Branntwein , der irr Kesselwaaeu oder Fäffern aus dem
Ausland eingeführt Wird, ist an die Spiritus -Zentrale zu
liefern. Der Reichskanzler kann die näheren Bedingungen
für die Lieftxung ftstsetzen. Gr kann bestimmen, daß Zu¬
widerhandlungen mir Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstraft bis zu fünfzehutauscnd Mark bestraft lverdeu
und daß naben der Straft der Branntwein , auf den sich die
Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unterschied, ob er dem Täter
gehört Äwr nicht, eingezogen wird.
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V. Gchlutzvorschriftea
8 20/

Wer iur BrennereibetriebSjahr 1913/10 eine Brannt-
Minrernigungsanstatt im Sinne der ZA 2 und 2a der
BranntN ^ inreinigungsvrdnung (Zentralbl . für das Deutsche
Reich 1900 S . 349, 1912 S . 633, 1909 S . 1284), betrieben
öat, hat Anspruch auf Beschäftigung durch die Spiritus -Zen¬
trale . Als Maßstab für die Beschäftigung für die der
Spirrtus -Zentrale bisher nicht ongeschlossenen Reinigungs¬
anstalten dient, sofern eine Einiguno nicht zustande kommt,
der durchschnittliche Umfang der Reinigungstätigkeit der
Betriebsrahre 1910/11 bis 1914'15 unter Weglassung der
beiden Jahre mit der höchsten und der niedrigsten Jahres¬
menge.

Für di« Leistungen der der Spiritus -Zenttale bisher
mcht angeschloffelrenReinigungsanstalten sind angemessene
Vergütungen zu zahlen. Die Geschäftsführung der Spiritus-
Aenttale bestimmt den Umfang der Beschäftiaung und seht
di« Vergütungen fest.

Gegen.die Entscheidung über den Umfang der Beschäfti¬
gst und über die Vergütung ist binnen zwei Wochen die
Beschwerde an den Vorsitzenden der Reichsbranntweinstelle
zulässig, der endgültig entscheidet.

8 21.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine An¬

wendung aus Branntwein , der lediglich aus den im § 12
be§ Branuttoeinsteuergesetzes vom 15. Juli 1909 genannten
«topfen, außer aus Rückständen der Bierbereituna ae-
wonnen ist.

Kleinbrennereien (8 15 des Branntweinsteuergesetzes)
unterliegen den Vorschriften der 88 3. 5 bis 9 nur insoweit,
als ihre Jahreserzeugung mehr als 10 Hektoliter Älkvlwl
bettägt.

Die Vorschriften der 88 3 und 10 finden keine Anwen¬
dung aus Branntwein , dessen unvollständige Vergällung bis
zum 30. April 1916 beantragt uns bis zum 10. Mai 1916
erfolgt ist.

8 22.
Der Reichskanzler erläßt die zur Ausführung dieser

Verordnung erforderlichen Vorschriften . Er oder die von
ihm bezeichnet« Stelle kann Ausnahmen von den Vorschrif¬
ten dieser Verordnung zulassen.

8 23.
Att tz 1 Satz 2 der Bekanntmachung über weitere Re¬

gelung des Branntweinverkehrs vom 16. Dezember 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 829) erhält Halbsatz 2 folgende Fassung:

er bedarf der Genehmigung der ReichsbrannMeinstelle.
8 24.

Mit Gefängnis bis zn sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu süntzehntauftnv Mark tvird bestraft,

1. wer den Vorschriften im 8 3, Abs. 1. 85  Abß 1, g 10
Elbs. 1 und § 15 Ws . 1 zuwiderhandelt;

2. wer vorsätzlich die ihm nach den 88 7, 11 oder 16 ob¬
liegenden Anzeigen nicht erstattet oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht;

8. wer den auf Grund des 8 22 erlassenen AussührungS-
bestimmungen zuwiderhandelr.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften im 8 3
1 oder gegen die Anzeige- und Lieferungsftist kann

ntt »en der «Strafe der Branntwein , auf den sich die strafbare
Handlung bezieht, eingezogcn iverden, ohne Unterschied, ob
er dem Täter gehört oder nicht.

§ 25
Diese Verordnung tritt am 17. April 1916 in .Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬tretens.

Berlin , den 15. April 1916.
Der Stellvettreter des Reichs ttmzlers

Delbrück

Belanulmachung
über das Berfütteru vo« Kartoffel«.

Vom 15. Zlpril 1916.

Der Bundesrat hat ans Grund des 8 3 des Gesetze«
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
337) folgende Verordnung erlassen:

* **
Vis zum 13. Mai 1916 dürfen Kartoffelbesitzer insge¬

samt nicht mehr Kartoffeln verfüttern , als auf ihren Vieh¬
bestand bis zu diesem Tage nach folgenden Sätzen entfällt:

a) an Pferde höchstens zehn Pftind , an Zugkühe höchstens
fünf Pfund , an Zugochsen höchstens sieben Pfund , an
Schweine höchstens zwei Pfund Kartoffeln täglich,

b) oder statt dessen an Erzeugnissen der Kartoffeltrock¬
ne rei ein Viettel der vorstehenden Sätze.

Die einzelnen Tiergattungen dürfen nur insoweit berück¬
sichtigt wett>en, als an sie bisher schon Kartoffeln oder Er¬
zeugnisse der Kartoffeltrocknerei verfüttert worden sind.

Kartoffelstärke und Kattofftlstärkemehldürftn nicht ver¬
füttert werden.

8 2.
Der Reichskanzler kann Bestimmungen trefft», durch die

für die Zeit nach dem 15. Mai 1916 das Verfüttern von
Kartoffeln oder Erzeugnissen der Kartofftltrocknereiund der
Kartoffelstärkefabrikationbeschränkt oder verboten wird.

8 3.
Die Lairdeszenrvalbehörden oder die von ihnen bestimm¬

ten Behörden können die Verfütterung von Kartoffeln weiter
beschränken ooer verbieten.

8 4.
Wer Erzeugnisse der landwirtschaftlichen oder gewerb¬

lichen Kattoffeltrocknerei yerstellt oder durch andere Her¬
stellen läßt (Trockner), hat auch diejenigen Erzeugnisse der
Kartoffeltrocknerei einschließlich der vorhandenen Vorräte
an die Trockenkartofftl-Bertvertungs -Gesellschaft m. b. H.
in Berlin zu liefern , die nach ß 2 Abs. 1 der Bekannt¬
machung über die Regelung des Absatzes von Erzeugnissen
der Kartoffelttocknerei und der Kartofftlstärkefabrikation
vom 16. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 585) der Ab¬
lieferungspflicht bisher nicht unterliegen oder infolge be¬
sonderer Bewilligung der Trockenkartoffel-Verwertungs -Ge-
ftilschaft im eigenen Wirtschaftsbetriebe verwendet werden
dürftn.

Ausgenommen von der Lieftrungspflicht bleiben nur
1. die Mengen, die der Trockner bis zum 15. Juli 1916

nach dem Maßstab des § 1 verfüttern dürste.
Der Reichskanzler kann Bestimmungen treffen , durch

die für die Zeit nach dem 15. Mat 1916 diese Ausnahme
von der Lieferungspflicht beschränkt oder aufgehoben
wird;

2. bei Selbstversorgern (8 6 Ms . 1 a der Bekannttnachung
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem
Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915, Reichs-Gesetzbl.
S . 363), ein Kilogramm für den Kops und Monat
bis zum 15. August 1916;

3. Mengen, die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬
staats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere einer
.Heeresverwaltungober der Marineverwaltnng, stehen.

Bei Streitigkeiten darüber, welche Mengen zu lteftrn
sind, entscheiden die von den Landeszentralbehörvenzu be¬
stimmenden Behörden endgültig.

8 5.
Die an die Trockeickartoffel-.Bettvettungs-Gesellschaft

abzuliefernden Mengen dürftn nicht vergällt werden.
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Die Beamten der Polizei und die von der Polizei¬
behörde beauftragten Sachverständige» sind befugt, in die
Wume , in denen Vieh gehalten oder gefüttert wird, sowie
in Wume , in deuen Kartoffeln gelagert tverden, jederzeit
einzutreten und dasalbst Besichtigungen vorzunehmen.

Die Unternehmer von Betrieben , in denen Kartoffeln
gelagert werden und Vieh gehalten wird , sowie von ihnen
bestellte Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflich¬
tet , den Beamten der Polizei und den Sachverständigen auf
Erfordern Llnskunft über die zur tzlerfütteruvg gelangenden
Kartoffeln , insbesondere auch über deren Menge und Her¬
kunft zu erteilen.

8 7.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬

strafe dis zu zehntausend Mark wird bestraft,
1. wer den Verboten der 88 1, 5 zuwiderhandelt oder

der Lieferungspflicht nach § 4 nicht nqchkommt;
2. wer den nach §§ 2, 3 erlassenen Bestimmungen zuwver¬

handelt.
Bet vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen 8 1 ist der

Mindrstbetrag der Geldstrafe gleich dem zwanzigfachen Werte
der verbotswidrig verflitterten Mengen.

8 8.
Mit Geldstrafe bis zu eirryundertundfünfzig Mark oder

mit Haft Ioird bestraft,
1. wer den Vorschriften des 8 6 zuwider den Eintritt in

die Räume und die Besichtigung vcriveigert;
2. wer die in Gemäßheit des 8 6 von ihm geforderte Aus¬

kunft nicht erteilt oder bet der Auskunftserteilung
wissentlich unwahre Angaben macht.

8 9.
8 2 der Bekanntmachung über die Regelung des W-

satzes von Erzeugnissen der Kartoffeitrocknerei und der-
Kartoffelstürkefabrikation vom 16. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 585) ioird aufgehoben.

8 10.
Der Reichskanzler kann Ausrmhmen von den Bestim¬

mungen dieser Verordnung zulasfen.
8 11.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin , den 15. Aprit 1916.
Ter Stellvertreter de» Reichs ftinzlers

Delbrück.

Kartoffelversorgung.
Die am Mittwoch , den 26. April stattfindende all¬

gemeine Erhebung der Vorräte an Kartoffeln
und Kartofftlerzeugnissen gibt mir Anlaß , die Bevölkerung
und die Behörden daraus hinzuloeisen ,daß diesmal die
wirklichen Vorräte unter allen Umstünden und mit allen
Mitteln voll erfaßt werden müssen. Das gebieten unsere
wirtschaftliche Abschließung und die ausgleichende Gerech¬
tigkeit, die jeden; da« ihm zukommende nur gewähren kann,
toenn die Bestände genau ermittelt werden. Für die land¬
wirtschaftlichen nnd gewerblichen Betriebe wie für die Haus¬
haltungen der Verbraucher gilt das gleichermaßen. Tie
Bestandsaufnahme vom 24. Februar hat vielstich unrich¬
tige, und zwar weitaus zu geringe Mengenangaben gelie¬
fert . Di« beteiligten Behörden Wethen einer Wiederkehr
solcher strafbaren Verdunkelungen vorzubeugen wissen. Tie
sind befugt, Durchsuchungen vorzunehmen und die Bücher
der Anzeigepflichtigen einzusehen. Wenn davon im weite¬
sten Umfange Gebrauch gemacht wird , so geschieht das im
Dienste der Allgemeinheit und darf Niemandem zum An¬
stoß gereichen.

Kassel,  17 . April 1916.
Der Obertzräsivknt.

Bekanntmachung
Tie Rlicin -Mainlsche Lebensrnittelstelle , G . m. b. H.. in

Frankfurt a . M ., Gallusaulage 2, hat mit der Grieß - und
Graupenzentrale in Berlin einen Vertrag abgeschloffen, Cie
aus den Regierungsbezirk Wiesbaden eutfallenden Mengen
Gries Mrd Graupen zu verteilen . Um dies zu ermöglichen, unter¬
sage ich daher für den Umfang des Regierungsbezirks Wies¬
baden , von heute ab bis aus weiteres Weizenzries , Graupen
rmd Grütze außer durch die Rhein -Matnische LedenSmiUelstelle
zu beziehen. Tie Abgabe von Weizengries . Graupen und
Grütze nach anderen Landesteilen verbiete ich ebenfalls.

Wiesbaden,  den 16. April 1916.
Der Neüier««- »»Priisiveut.

In Vertretung:
grz.: v. Virtzcki.

Nichtamtlicher Teil.

: ! : Kafseebestanvsaufnahme . Aus derschiedeneu An¬
zeichen entnimmt der Kriegsausschuß für Kaffee, Tee und
deren Ersatzmittel G . m. b. H. Berlin W., Bellebuestr . H
daß Manche Eigentümer beziehungsweise Lagerhalter von Kaffee,
die laut Verordnung des Reichskanzlers vom 6. April ver¬
pflichtet sind, ihren Bestand von Rohkaffee von 10 Kg. an dem
Kriegsausschuß anzümelden ,diese Verfügung nicht richtig ver¬
standen haben . Es wird deshalb darauf aufmerksam gemacht,
daß es sich hier um eine gesetzliche Verpflichtung , deren Nicht¬
beachtung strenge Bestrafung nach sich zieht, handelt , und
und daß der Kriegsansschuß die ihm im Interesse der All¬
gemeinheit gestellten wichtigen Aufgaben nur aus Grund einer
vollständigen Bestandsaufnahme erfüllen kann . Eigentümer
(als solcher gilt der letzte Käufer von Rohkaffee) von mehr
als 600 Kg. Rohkaffee haben die Anmeldung telegraphisch
(Telegrammadresse „Kriegskaffee-Berlin ") zu bewirken. Zur
schriftlichen Anmeldung verpflichtet sind alle , die Rohkafsee-
mengeu von 10 Kg. und mehr im Gewahrsam haben . (Tarrmter
ist verstanden der Lagerhalter oder der Besitzer, auch Haus¬
haltungen , die Kaffee im eigenen Lager haben .) Mengen von
10 bis 50 Kg. sind durch Postkarte , Atengen von über 50
Kg. durch geschlossenen Brief anzumelden . Für Tee gelten die
gleichen Bestimmungen , jedoch mit dem Unterschiede, daß die
schriftliche Anmeldung der Lagerhalter von Tee bereits bei
Diengen von 5 Kg. aufwärts und die telegraphische Anmeldung
des Eigentümers bei Mengen von 250 Kg. aufwärts zu erfolgen
hat.

Betr . r Futtermittel.
Es stehen uns zur Verteilung zur Verfügung:

23« Ztr. Mischfutter, für Rindvieh und
Schweine sehr geeignet,

3V« „ Trockeuschuitzel,
3W „ Melassesutter.

Die Preise können noch nicht angegeben werden ; da es
sich aber um Inlandswaren handelt , welche der Beschlag¬
nahme unterliegen , sind die Preise niedrig.

Bestellungen sind an die Herren Bürgermeister zu rich¬
ten, welche wir bitten , dir Aufträge bis zum 28. 4. an
uns weiterzugeben.

Später einlausende Bestellungen können nicht mehr
berücksichtigt werden.

Diez, den 19. April 1916. (8679
Ka»s«S«»ische GrschäMst.Le M Äreis»»Lsch»ffes

desU»1rrl«ch»rrtiseSz« Dirz
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